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RS OGH 1959/3/3 3Ob77/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1959

Norm

EO §54 Z3

EO §294

EO §295

Rechtssatz

Führt der betreibende Gläubiger als Drittschuldner nur eine Behörde an, so ist der Exekutionsantrag abzuweisen,

wenn sich aus dem Schriftsatz nicht unzweifelhaft ergibt, wieso eine Behörde im speziellen Fall Drittschuldner sein

kann.
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